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Amtlicher Teil.
Nr . 73. Bekanntmachung

Nr . W. U l . 4600/12. 16. K. R. A.,

betreffend Beschlagnahme von Natron-
(Sulfat ) Zellstoff, Gpinnpapier und

Papiergarn.
vom 1. Februar 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen des
Kön glichen Krstgsmiwsteriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht
Mit dem Bemerken, daß soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
die Beschlagnahmevorschriften nach § 6*) der Bekanntmachungen
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) und
14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1619) bestraft wird . Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fe .nhaltung unzuverläjs ger Pcr,oncn vom Handel vom 23.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
u) aller Natron - (Sulfat -) Zellstoff,
b) alles unter Mitverwendung von Natron - (Sulfat -) Zell¬

stoff hergestellte Spinnpapier,
c) alle Papiergarne wr .che aus Spinnpapier gemäß § 1 b

allein ober unter Mitverwendung von Faserstoffen her-
, gestellt sind. Ausgenommen sind Garne , die aus Papier

und Bastfasern bestehen**).

8 2.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bornahme von
B .ründerungen an den von ihr berührten Gegenständen verbotest
ist und rechtsgefchäfiliche Verfügungen über di»se nichtig sind, soweit
sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen erlaubt werden.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬
folgen.

• 8 3.
Lieferungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Die Lieserung von Natron - (Sulfat -) Zellstosf.
2. Die Lieferung von Spinnpapier (8 1b ).
3. Die L eferung von Papi .rsiachgarn, jedoch nur zur Her¬

stellung von Papierrundgarn.
4. Die Lieferung von Papierrundgarn , jedoch für den Her¬

steller nur unter den Beschränkungen zu a und der Be¬
dingung zu b d eser Ziffer.
.->) Von der Gesamtlieferung an Papiergarn dürfen 80

von hundert Gewichlsteilm nur zur Erfüllung von
Aufträgen der Heeres--oder Marinebehördcn (Kriegs-
lieferungen) geliefert werden. Als Lieferung gilt auch
das Ueberführen nach e ner eigenen Weberei oder
nach einem sonstigen eigenen garnverarbeitenden Be¬
triebe.

Diese Lieferung darf erst erfolgen, wenn sich der
Hersteller im Besitz eines Nachweises befindet, daß
die Garne für eine Kriegslieferung benötigt werden.

. . Als Nachweis gilt nur e n ordnungsmäßig ausgefüll-
ter und von der auftraggebenden Behörde unter,chrie-
bener amtlicher Belegschein für Erzeugwsse aus Pa¬
piergarn (Vo.Srucke-für dies- Belegscheinesind bei der
Beschlagnahmestelle jVordruckverwaltungs der Kriegs-
Rohstoff Abteilung des Kriegsamts des Kriegsmi¬
nisteriums , Berlin SW 48. Verl. Hedemannstraße 10,
ephältl ch). Für Lieferungen innerhalb vier Wochen
nach Jnk . asttrelen der Bekanntmachung gilt als Nach¬
weis auch eine schriftliche Versicherung des Verar¬
beiters, daß die Garne für eine Kriegslieferung be¬
nötigt werden.

20 von hundert Gewichtsteilen der Gesamtliefe¬
rung an Papiergarn dürfen beliebig geliefert oder ver¬
wendet werden.

b) B s zum 5. jedes Monats find durch besondere Mit¬
teilung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsamts
des Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl . Hede-
mannstraßs 10, die im Vormonate gegen Belegschein
beziehungsweise schriftliche Versicherung (gemäß 8 3
Ziffer 4 a Absatz 2) zur Auslieferung gekommene
Garnmenge und die insgesamt zur Auslieferung ge¬
kommene Garnmenge in Kilo anzuzeigen.

u Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
Kaufend Mark wird, foforn nicht nach allgemeinen Strafge-

>«en höhere Strafen oerwikt find, bestraft:

3.

y -i

2 unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
ichafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsqeschüft
über ihn abschiießt;
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pflegl ch zu behandeln, zuwiderhandelt:

. wfr den nach 8 5 erlassenen Aussührungsbestimmungen zu-
**\ '^erhandelt.

Airne unterliegen den Bestimmungen der Bekannt-
III . 3000/9. 16. K. R. Ä. vom 10. November

Eine Abschrift, Durchschlag oder Kopie dieser Mit¬
teilung ist bei den Geschäftspapieren aufzubewahren.

Jede nach den vorstehenden Bestimmungen erlaubte Lieferung
w rd an die Bedingung geknüpft, daß festgesetzte Höchstpreise n cht
überschritten werden. Jedoch dürfen Lieferungen von Spinnpapier
innerhalb eines Monats und Lieferungen von Papiergarn inner¬
halb 2 Monaten nach Inkrafttreten von Höchstpreisenauch zu hö¬
heren Preisen erfolgen, wenn die Lieferungsverträge vor Inkraft¬
treten der Höchstpreise abgeschlossen waren.

8 4.
Berarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Di.' Verarbe tung von Natron - (Sulfat -) Zellstoff, ge¬

mischt mit mindestens dem gleichen Gewichte Sulfit -Zell¬
stoff, zur Herstellung von Spinnpapier oder Papiergarn.
Für Verarbeitung innerhalb 4 Wochen nach Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung wird ein Mischungsverhältnis
nicht vorgesch. jeden.

.2. Die Verarbeitung von Spinnpapier (8 1 b),
a) zu Papierflachgarn,
b) zu Papierrundgarn.

3. Die Verarbeitung und ' Verwendung von Papiergarn(81c).
8 5.

Ausnahmen.
Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können von der

Kr egs-Rohftosf-Abteiiung des Kriegsamts des Kriegsministeriums,
Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße 10. bewilligt werden.
Schriftliche, mit eingehender Begründung versehene Anträge sind
an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion W. III , zu richten.

8 6.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 1917 in Kraft.
Frankfurt a. M./Mainz, den 1. Februar 1917.

Stellvertr . Generalkommando 18. Armeekorps.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

v. Bücking,
General der Art llerie.

Nr . 74.

Bekanntmachung
Nr . kl . 3500/12. 16. K. R. A.

betreffend Höchstpreise für Zink.
Vom 31. Januar 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Verbin¬
dung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzb. S.
813), in Bayern auf Grund des Bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. November 1912 in Verbindung mit dem Ge¬
setze vom 4. Dezember 1915 und der Allerhöchsten Verordnung vom
31. Juli 1914, des Gesetzes betreffend.Höchstpreise vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen über öle Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar
1915, 23. September 1915 und 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl.
1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in
der Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, so¬
fern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ange¬
droht sind. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 603)
untersagt werden.

8 1.
Höchstpreise.

Der Preis der nachstehend aufgeführten Gegenstände darf nicht
übersteigen bei:
Klasse  59 Zink als Feinzink, unverarbeitet , in festem oder flüs¬

sigem Zuftande, mit einem Reingehalt von Mindestens 99,9
v. H. des Gesamtgewichts. — Höchstpreis  107 -K für je
100 Kg. Gesamtgewicht.

Klasse  60 Zink als Feinzink, unverarbeitet , in festem oder flüs-

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer diefer Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffor¬

dert, durch den die Höchstpreise überschritten werden, oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2, 3
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite¬
schafft, befchädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er-
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhanüelt . ;

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in :
den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt
der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen.
Im Falle wildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die ,

, Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.
In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe '

angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

sigem Zustande, mit einem Reingehalt von weniger als 99,9
v. H., jedoch von mindestens 99,8 v. H. des Gesamtgewichts.
— Höch stpreis  101 <M. für je 100 Kg. Gesamtgewicht.

Klasse  61 Zink als Feinzink, unverarbeitet, in festem oder flüs¬
sigem Zustande, mit einem Reingehalt von weniger als 99,8
o. H., jedoch von mindestens 99,7 v. H. des Gesamtgewichts.
— Höch stpreis  95 -K für je 100 Kg. Gesamtgewicht.

Klasse  62 Zink, unverarbeitet, in festem oder flüssigem Zu¬
stande, mit einem Remgehalt von weniger als 99,7 o. H., je¬
doch von mindestens 99,5 v. H. des Gesamtgewichts. —
Höch stpreis  78 ^ für je 100 Kg. Gesamtgewicht.

Klasse  63 Zink, unverarbeitet, in festem oder flüssigem Zu¬
stande, mit einem Reingehalt an Zink von weniger als 99,5
v. H., jedoch von mindestens 98 v. H. des Gesamtgewichts. —
H ö ch ft p r e i s 66 M. für je 100 Kg. Gesamtgewicht.

Klasse  64 Zink, roh und in Legierungen*), unverarbeitet , in
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt an Zink

- von weniger als 98 v. y . des Gesamtgewichts. — Höchst-
p r e i s 66 -3t für je 100 Kg. Z i n ki n h a l t;  sofern die
Zusammensetzung der Legierung vorgeschr.eben ist und diese
mit Zink der Klassen 59 vis einschl. 64 besonders hergeftellt
wird , darf als Preis des Zinkmyalts der Höchstpreis der
enisprechenden Zinkklassen zugrunde gelegt und eine ange¬
messene Entschäoigung für Herstellung und Schmelzverlust
berechnet werden, die keinen übermäßigen Gewinn enthalten
darf.

Klasse  65 Zink, umgefchmolzenaus Altzink und alten Zinkle-
gierungen *), Fehlgussen, Hartzink, Spanen und Abfällen jeder
Art , m.t einem Remgehalt an Zink von weniger ais 98 v. H.
des Gesamtgewichts, ,erner Zink in Altzink und alten Zink-
legierungen jeder Art,' Fehlgussen, Hartzink, Spänen und Ab¬
fallen jeder Art . — H ö ch stp r e i s 63 ell für je .100 Kg.
Zinkinhalt  im umgeschmolzenen Material oder ab¬
züglich eines dem Minderwert entsprechenden Abschlags im
nicytverjchmolzenen Material.

Als Altzink und alte Zinklegierungen werden insbeson¬
dere Gegenstände angesehen, die sich in einem Zustande be¬
finden, in dem sie herkömmlich nicht mehr für den durch ihre
Gestaltung gegebenen Zweck benutzt werden.

K l a ss e 66 Zink in Erzen, Rückständen(auch Aschen und Krätzen).
Oxyden, Neben- und Zwischenprodukten der Hüttenindustrie
und der Zink verarbeitenden Industrien . — Höchstpreis
65 -3t für je 100 Kg. Z i n ki n h a l t,  abzüglich eines an¬
gemessenen Hüttenlohns.

8 2.
Anwendung der Höchstpreise.

1. Werden Gegenstände der Klassen 59 bis einschließlich 65
weiterverarbeitet , so dürfen hierbei höchstens die vor,reyend fest-
gesetzien Pre .se zugrunde gelegt werden unter Zuschlag einer ange-
mesienen Entjchad.gung für Verarbeitung, Formgebung , Verbin¬
dung und Vertriebs,peM , die unter Beruckfichugungder gesam¬
ten Verhältnisse, insbesondere der Herstellungskosten, Verwertbar¬
keit und Marktlage keinen übermäß.gen Gewinn enthalten darf.

2.  Werden Gegenstände der Klassen 59 bis einschließlich 65
vom Kriegsamt (Zuweifungsamt ) zu Preisen zugewiejen, welche
von den verorüneren Preisen abwe.chen, und aufgrund einer sol¬
chen Zuweisung von der Kriegsmelall A.-G. oder von der Zink-
huttenvereinigung oder dem Verband deutscher Zinkolechwalzwerke
geliefert, so dürfen der Preisberechnung im fxalle der Weiterverar¬
beitung gemäß Ziffer 1 dieses Paragraphen oder zu Legierungen
der Kiasie 64 an «stelle der Höchstpreife die vom Kriegsamt fesige-
setzten Verrechnungspreise zugrunde gelegt werden.

3. Der Preis für Zink in den Erzeugungsvorstufen zu den ge¬
nannten Klafsen muß >n einem angemesfenen Beryaitnis zu den
oerordiieten Höchstpreisenstehen.

Wer Zink in den Erzeugungsvorstusen zu den genannten
Klassen zu einem Preise veräußert oder erwirbt , der in keinem an-
gemejsenen Verhältnis zu den genannten Höchstpreisensteht, hat
auch die Ente .gnung semer .Bestände zu gewärtigen.

4. Bei den vorstehenden Preisen dürfen Anteile an Gold und
Silber nach dem Tagespreise bezahlt werden.

Ein außer Gold und Silber im Zink, in den Zinklegierungen
und in den Zinkerzen der Klassen 64 bis einschließlich 66 enthalte¬
ner Stoff darf nur dann in Rechnung gesetzt werden, wenn dieser
Stoff dem Gewicht nach mehr als 2 v. H. des Gesamtgewichts aus-
macyt. In diesem Falle darf als Preis für das Zusatzmaterial
höchftens der Tagespreis oder, sofern Höchstpreise bestehen, der
Höchstpreis gefordert und bezahlt werden.

8 3.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang und
schließen die Kosten des Versandes vom Versandlager unmittelbar
bis zum Selbstverbraucher nicht ein. Wird der Kaufpreis gestun¬
det, so dürfen Jahreszinsen bis zu 2 v. H. über Reichsbankdiskont
hinzugeschlagen werden.

1.' 8 4.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten mit der Absicht der Preis¬
treiberei ist sofortige Enteignung zu gewärtigen.

8 5.
Ausnahmen.

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Bekanntmachung
können, insbesondere bei Einfuhr , gestattet werden.

. Anträge  aus Gestattung von Ausnahmen und Anfra¬
gen,  welche die vorliegende Bekanntmachung betreffen, find zu
richten an die Metall -Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Kriegsamts des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Berlin W 9, Potsdamer Straße 10/11. Die Bewilligung der Aus¬
nahmen ist dem zuständigen Militärbefehlshaber Vorbehalten. Nur
schriftliche, auf den Namen der Firma lautende Ausnahmebewilli¬
gungen haben Gültigkeit.

*) Unter legiertem Zink wird ein Material verstanden, das
insgesamt mit mehr als 2 v. H. anderen Stoffen verschmolzen ist,
und bei welchem Zink dem Gewichte nach gegenüber jedem ande¬
ren in der Legierung verschmolzenen Stoff überwiegt.
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§ 6.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar 1917 in
Kraft.

Frankfurt a . M ., Mainz , den 31. Januar 1917.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Der Gouverneur der Festung Mainz:
von Bücking,

General der Artillerie.

Nr . 75.

SBetr.:
Bekannt mSprung

Zahlungen in Gold - und Silbermünzen an ruff , poln.
* Arbeiter und an Kriegsgefangene.

Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 bestimme ich für den mir unterstellten Korps¬
bezirk und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur — auch für
den Befehlsbereich der Festung Mainz : .

Zahlungen jeder Art in Gold oder in 5-, 3- oder 2-Mark-
Stücken an Kriegsgefangene und ruffifch-polnifche Arbeiter
find verboten.

Zahlungen jeder Art « ^Anderen Münzen an diese Perso-
nen sind nur insoweit gestattet , als Zahlung in Papiergeld
nicht möglich ist.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem

Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geld¬
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Frankfurt a . M „ 23, Januar 1917.
Stellverlr . Generalkommando 18.

Der stellv . Kommandierende
Riedel,

Generalleutnant.

Armeekorps.
General:

Nr . 76. Bekanntmachung

hält die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft , Durchschrift Nr . 2 hat
der Veräußerer als Beleg aufzubewahren.

Von denjenigen Gegenständen , deren Ankauf die Knegswoll-
bedarf -Aktiengesellschaft ablehnt , sind innerhalb zweier Wochen
nach Empfang des ablehnenden Bescheides an die Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Kriegsamts des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums , Berlin SW . 48, Verl , Hedemannstraße 10, Muster
zu senden . Die Kriegs -Rohstoff -Abteilung bestimmt über die Ver¬
wendung dieser Gegenstände oder gibt sie frei . . . „ .

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände haben die Ent¬
eignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 31. März 1917 ihre
Bestände an die in Absatz 1 bezeichnete Stelle veräußert haben.
Ueber die Uebernahmepreise entscheidet mangels Eungung

a) soweit Höchstpreise (W . IV . 150/1 . 17. K. R . A.) festgesetzt
sind oder werden , gemäß 8- 2 Abs. 4 des Höchstpreisgesetzes
vom 4. August 1914 die höhere Verwaltungsbehörde:

b) soweit Höchstpreise für diese Gegenstände nicht festgesetzt
sind, das Reichsgeschiedsgericht für Kriegsbedarf.

8 14.
! Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31. Januar 1917
! Kraft . Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werd'

8 5.

(, -UV li nun - - - /- u -- »».
a) die Bekanntmachung W . I . 1134/6 . 15. K. R . A. vom j

Juli 1915, betreffend Verarbeitungsverbot und Bestar
erhebung von Seiden und Seidenabsällen,

i>) die ans 8 2 Gruppe - 4 bezüglichen Anordnungen der
kanntmachung W . M . 57/4 . 16. K. R . A. vom 31.
1916, betreffend Bestandserhebung von tierischen
pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle , Baumwolle , Flachs , ,
mie , Hanf , Jute , Seide ) und daraus hergestellten Gar
und Seilabfällen aufgehoben.

Frankfurt a . M ., Mainz , den 31. Januar 1917.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Der Gouverneur der Festung Mainz:
gez. von Bücking,

General der Artillerie.

Nr . W . IV . 100./1 . 17. K. R . A.

betreffend Beschlagnahme und Bestands¬
erhebung von rohen Seiden und Seiden¬

abfällen aller Art.
vom 31. Ianuar 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König¬
lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge-
bracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung
gegen die Beschlagnahmevorschriften nach 8 6 ) der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Erganzungs-
bekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und vom 25. November
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 645 und 778) und vom 14 September
1916 Reichs -Gesetzbl. S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen
die Meldepflicht nach 8 5" ) der Bekanntmachungen über Vorrats¬
erhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21. Ok¬
tober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Handolsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

Verarbeitungserlaubnis für Heeres - und vlarinebedarf.
Trotz der Beschlagnahme ist die weitere Verarbeitung der be¬

schlagnahmten Gegenstände erlaubt zur Erfüllung von Aufträgen
1. des Bekleidungsbefchasfungs -Amtes , Berlin SW . 11, As-

2. des K̂öniglichen Artillerie -Depots , Berlin NW . 5, Krupp-
ftroftc 1,

3 . der Kaiserlichen Marine , Munitionsdepot zu Dietrichsdorf,
4. der Inspektion der Lustschifsertruppen , Berlm -Charlotten-

burg , Schlüterstraße 35,
5. der Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft , Berlin SW . 48,

Verl . Hedemannstraße 1—6, ,
6. der Vereinigung des Wollhandels , Leipzig , Fleischerplatz i.
Im Uebrigen ist die Verarbeitung der von der Beschlagnahme

betroffenen Gegenstände (8 1) nur . erlaubt mit Zustimmung der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Krieqsamts , des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verl . Hedemannstr . 10.

Vor der Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenstände zur Er-
fülluna eines Heeres - oder Marineauftraaes muß ßch der Hersteller
der Halb - und Fertigerzeugnisse im Besitze eines ordnungsmäßig
ausqefüllten und von der zuständigen Behörde gestempelten Beleg¬
scheines für Seidenfasern befinden . Vordrucke sind bei der Vor¬
druckverwaltung der Kriegs -Rohstofs -Abteilung des Kr .easamtes
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums . Berlin SW . 48,
Verl . Hedemannstraße 10, anzufordern . Anforderungen der Vor¬
drucke sind mit der Aufschrift „Betrifft Seidenbeschlagnahme zu
versehen.

8 6.
Ausnahmen von der vefchlagnahme.

Von der Beschlagnahme sind ausgenommen die von der Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände , soweit sie sich bei Inkraft¬
treten der Bekanntmachung im Entbastungs -, Reiß -, Spinn - oder
Webprozeß mittelbar oder unmittelbar zur Erfüllung eines Auf¬
trages für eine der im § 5 genannten Stellen befinden.

Nichtamtlicher Teil.

Vermischtes.
Rauchverbot auf Straßenbahn . Der Rat der Stadt Leipzig!

beschlossen, bis auf weiteres das Aufsteigen mit brennender Zigcft
Zigarette oder Pfeife auf die Hintere Plattform der Straßenba
wagen zu verbieten , da bei der jetzigen starken Besetzung der !
teren Plattform das Rauchen der Fahrgäste eine nicht zu un
schätzende Gefährdung der Mitfahrenden bedeutet . Zuwiderhö
lungen sollen mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Hast bis
14 Tagen lestraft werden . Raucher , die durchaus nicht aus diel
garre verzichten wollen , müssen mit der vorderen Plattform?
Straßenbahnwagen vorliebnehmen . — Dieses Vorgehen verd
Nachahmung.

Be!Der kölsche INillionenboor . Das Kriegswahrzeichen der
Köln , der „Kölsche Boor in Eisen " hat die erste Million zum . .
der Kriegswaisen - und Witwenfürsorge erreicht , dank der Stif
von 1400 Mark , die von ungenannter Seite anläßlich des Gel»
tags des Kaisers dem Stifter des Wahrzeichens , Gehet
Guilleaume , überreicht wurden . Außer dieser Million hat
Kölsche Boor 200 000 Mark für Kriegswaisenfürsorge und I
stützungen aufgebracht , ferner durch seine Goldsammelstelle n
für 3 Millionen Mark Goldmünzen der Reichsbank zugeführt
außerdem zwecks Verstärkung des Goldschatzes in seiner Gol.
kaufsstelle für nahezu eine halbe Million Altgoldsachen angeb
Damit steht der Kölsche Boor an der Spitze der deutschen Kr>
Wahrzeichen.
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8 1.
Von der Bekanntmachung betrossene Gegenstände.

Von dieser Letannlmacyung weroen betroffen sämtliche vor¬
handenen , ansallenoen und noch weiter emgesuyrlen royen weiden
und Seioenavsaue aller Arten , unter anderen ^ .

1 avnaipetvare nokons , Korons Doppi , Kokons mixtes , Kokons
' perces , Kolons Piques , Btazes , Wattseioe . Lasimes . Pe-

tettes , Tetettes , Ricolti , Gatemmie , Loaooing , Lapineuo,
Tarmate , Rugginose , Frisons , wtrufi , Fnsonneltes , totruua,
Strazza , Gateiia , Voureues , Boureltegarne , wltoe weioen,
roh uno farvlg (auch schwarz und weitz), auch in gensseriem
uno essilochterlem Zustande.

2 die unter 1 bezeicyneien Gegenstände , gemischt mit Baum-
' wolle . Wolle und Kunstseide oder irgendweichen anderen

3. Re ' au ? °öen ' unter 1 und 2 bezeichneten Gegenständen oder
deren Mischungen hergestellten HUge sowie die veim Spinnen,
Zwirnen und Weben ansallenden Abgänge.

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betrofsenen Gegenstände wer¬
den hiermit beschlagnahmt , soweit sich nicht aus nacysleyenden Be-
stlmmungen Ausnahmen ergeben.

• 8 7-
Meldepflicht und Meldestelle.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(auch soweit sie von der Beschlagnahme ausgenommen sind) unter¬
liegen der Meldepflicht , sofern die Gesamtmenge bei einer zur
Meldung verpflichteten Person usw . (8 8) mindestens 20 Kilo be¬
trägt . Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind an
das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegs-
amtes des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , .Berlin
48, Verl . Hedemannstraße 10, mit der Aufschrift „Seidenbeschlag-
na 'hme " zu erstatten.

8 8-
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind . u. , . ,* .,,,*. -
1 alle Personen , welche Gegenstände der un § 1 bezeichneten

Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder honst des Erwerbes wegen kaufen oder ver-

2 gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände erzeugt oder verarbeitet werden;

3. Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände . , , V

Vorräte , die sich am Stichtag (8 9) nicht im Gewahrsam des
Eigentümers befinden , sind sowohl von dem Eigentümer als auch
von demjenigen zu melden , der sie an diesem Tage >m Gewahr-

Neben demstnhgen, " de? die Ware im Gewahrsam hat , ist auch
derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem Lagerhalter oder
Spediteur zur Verfügung eines Dritten ubergeben hat.

zu!

Wb Berlin . 29 . Januar . Metzgermeister Paul Nitschke,
wegen Höchstpreisüberschreitung von Kalbfleisch in großem Umsj
und in fortgesetzter Weise vom Schöffengericht Berlin zu 4000
Geldstrafe verurteilt wurde , hatte sich heute vor der ersten
kammer des Landgerichts Berlin I in der Berufungsinstanz
antworten . Der Staatsanwalt beantragte 7000 Mark Gelbst
Der Gerichtshof erkannte jedoch mit Rücksicht auf den Umstand,
das Publikum ohnedies schwer unter der großen Teuerung zu u
habe und energisch gegen derartige Preisbewucherungen g
werden müsse, auf 10 000 Mark Geldstrafe , eventuell für je 10
einen Tag Gefängnis . Die Strafe dürse jedoch nicht ein ^
sängnis überschreiten.
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8 3-
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstanüen verbolen
ist und reculsgeschastsiche Verfügungen über die ;e nicyng sind, mso-
weit sie nicht aus Grund der sotgenüen Anordnungen erlauv . sind.
Den rechtsgescyastlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollsireuung ooer Arre,lo ° llz.eyung er¬
folgen . Als unerlauvte Verarvettung gilt bereits feoes Vorbe-
rellungsversahren . wie das Entoasten (Entfernen der Ehrysa iden .
Reinigen , Klopfen , Hacken, Zupfen , Schneiden , Entftauben , Drouf-
sieren , Willowieren , Reißen ujw.

8 4.
Veräußerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Laserung
der beschlagnahmten Gegenstände an die Kriegsroollbedars -Aktlen-
gesellschaft. Berlin SW . 48. Verl . Hedemann,lratze 1- 6, er-

^Ue &er jeden Ankauf von beschlagnahmten Gegenständen (8 . 1)
wird von der Kriegswollbedarf -Atllengesellschaft ein nl,mnus’
rungsschein in dreifacher Ausfertigung ausgesiellü Die Hauptaus¬
fertigung hat der Veräußerer an üas Königlich Preußische Krieg
mintfterlum , Kriegsamt , Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion \V.
IV ., Berlin SW . 48, Verl . Heüemannstraße 10, umer chrieben und
mit Firmenstempel versehen einzusenden . Durchschrift Rr . i oe-

8 9-
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepficht ist bei der ersten der am Beginn des 1.
Februar 1917 (Stichtag ), bei den späteren Meldungen der beim
Beginn des 15 . Tages eines jeden Monats tatsächlich vorhandene
Bestand maßgebend . Die erste Meldung ist bis zum 10. Februar
1917, die folgenden Meldungen sind bis zum 10. eines jeden Mo¬

nats '-zu erstatten . § ^
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen , die bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegsamtes des Königlich Preu-„ .V„u »Wfin SW 48. Verl . Hedemannstr.
Wche7 KHegsmInister 'iüms ^ Berlin “SW 48, Verl Hedemannstr.
10, unter Angabe der Vordrucknummer Bst . 1148b anzufordern

sind.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2.  wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört , verwendet , ver .auft oder

- kauft oder ein anderes Veräuherungs - oder Erwerbsgeschaft

3. wer* der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt,

4 . wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu-

**)° Wer "oo?sätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frlstertsiltoder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft , auch können Vorräte , die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staat versallen erklärt werden Ebenso wird be¬
straft wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbucher emzurichten
oder 'zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , Zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben mach,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder un Unvermögens-
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbucher emzn-
richten oder zu führen unterläßt . . , Qm. „

***) Angebote haben auf den von der Krlegswollbedarf -Aktien-
gefellschaft anzufordernden Angebotsvordrucken zu erfolgen.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unter¬
schrift und genauer Adresse zu versehen . Der Meldeschein darf
zu anderen Mitteilungen als zu der Beantwortung der gestellten

" "TJÄ "ersttüte bten " Meldungen ist eine zweite Ausfertigung
(Abschrift , Durchschrift , Kopie ) von dem Meldenden bei seinen Ge¬
schäftspapieren zurückzubehalten.

8 U-
Lagerbuch und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (88 7 und 8) hat ein Lagerbuch zu füh¬
ren , aus dem jede Aenverung in den Borratsmengen und ihre
Verwendung ersichtlich sein muh Soweit der Meldepflichtige be
reite ein derartiges Lagerbuch ?ührt , braucht ein besonderes Lager
buch nicht eingerichtet zu weiden " Beauftragten der Militär - oder
Polizeibehörden ist die Prüfung des Lagerbuches sowre die^̂ Be¬
sichtigung der .Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegen¬
stände zu vermuten sind.

8 12.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht und Meldungen
(88 7 bis 11) betreffen , sind an das Websioffmeldeamt der Kn ^ s-
Rohstoff -Abteilung des Kriegsamtes des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums . Berlin SW 48, Verl . Hedemannstraße 10.
alle übrigen Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung
oder die etwa zu ihr ergehenden Ausfuhrungsbest .mmungen be¬
treffen , sind an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion W . IV .,
des Kriegsamtes des Königlich Preußischen Kr .egsm .nister .ums.
Berlin SW 48, Verl . Hedemannstraße 10, zu richten und am Kopfe
des Schreibens mit der Aufschrift „B - trisft Seidenbeschlagnahme

zu versehen . ^ ^
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können durch die
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegsamtes des Königlich Preu^
ßischen Kriegsministeriums bewilligt werden . Schriftliche , mi
eingehender Begründung versehene Anträge sind an die Kriegs
Robsioff -Abteilung des Kriegsamtes des Komchich Preußischen
Kriegsministeriums , Sektion V . IV ., Berlin SW > 48, Derl . He-
S ne 10 zu richten . Die Entscheidung über Ausnahme
bewilliauna - n be'züglch der Bestimmung über Meldepflicht und
Lagerbuchfuhxung behält sich der unterzeichnet - zuständige Militar-
tzefehlrhaber vor.

Fliegerangriss und llnsallrente . Aus eine deutsche Muniti
fabrik war vor einiger Zeit ein französischer Fliegerangriff erf>̂
bei dieser Gelegenheit kam ein Maurer , als er sich nach der Fa
begeben wollte , von dieser aber noch 150 Meter entfernt war , i
Leben . Als die Hinterbliebenen Rentenansprüche geltend mach
wurden sie sowohl von der Berufsgenossenschaft als auch vom O
versicherungsamt abschlägig besch' eden, da von e nem Betriebsul
nicht gesprochen werden könne ; die Stelle , wo der Maurer v
Tode ereilt worden sei, befinde sich außerhalb des Betriebsgebie
jede andere Person hätte dort ebenso durch eine Bombe getötet r
den können . Das Reichsversicherungsamt war aber anderer
sicht und verurteilte die Berufsgenossenschaft zur Rentenzahli
indem es geltend machte , daß in diesem Falle der Gesahrenbei
des Betriebes sich über d e Betr ' ebsstätte hinaus erstreckte. Es h
im Bestreben der feindlichen Flieger gelegen , nicht pur die Betri
einrichtungen zu zerstören sondern auch die Arbeitskräfte zu tö
Arbeiter , die sich« uf dem Wege zur Fabrik befanden , seien also
Gefahrenbere ch gewesen . E ne erhöhte Gefahr für die Arbl
bestand noch dadurch , daß die Munitionsfabrik ein Willkomm,
Ziel für die feindlichen Flieger gewesen sei.

Vorsicht beim Ausbewahren der Steckrübe ! Em Fachmann
folgende sehr beachtenswerte Darlegungen zu der Aufgabe des !
bewahrens von Steckrüben : Die Steckrüben sind bei warmem 3
ter großer Gefahr ausgesetzt . Ich erwähnte bereits früher , daß
Steckrüben im Frühjahr leicht faulen . Kälte kann diese Rübe'
besser vertragen , als warme Witterung . Städte und Kommu
verbände haben sich zum Teil enorme Mengen eingedeckt. ^
bei dieser Einmietung und an allen Orten fachmännisch versa
wird , sollte man annehmen . S nd die Mieten zu sehr mit <
bedeckt, erhitzen die Rüben sich schnell und fangen an zu trek
Dadurch gehen Nährstoffe verloren . Aber auch an eine weitere
fahr will 'ch erinnern . Die aus den Misten genommenen S
rüden werden in der alten Lage und Ruhe gestört ; vier - bis
mal verworfen , erhalten sie Verletzungen und diese greifen
rasch tiefer ein , wenn d e Temperaturen in den Mieten durq
starke Eindeckung und Beginn der Vegetation ohne Lüftung st
Es können den Verwaltungen unglaubliche Schäden in kurzer
entstehen , wenn n 'cht ein scharfes Auge den Prozeß verfolgt.
Steckrübe auszubewahren , die in ihrer Lage gestört ist. ist
schw eriger . Es können bei diesen neuen Lagerungen , die
immer von kundiger Hand ausgeführt werden , riesige Verluste
treten , die n 'cht zu ersetzen sind.
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Burries Allerlei
Friedberg . Der in dürftigen Verhältnissen lebende Hani

mann Moses Eckstein hat sieben Söhne im Felde stehen , die sich
allen Kriegsschauplätzen befinden.

Wb Berlin . 29. Januar . Die Groß -Berliner Brotkarten
meinschaft beschloß die Einführung der Kundenliste , das Ktichen«
verbot für Bäcker und die Zulassung bestimmter Kuchensorten
Konditoreien , für die Höchstpreise festgesetzt sind.

Berlin. In einem Hause im Norden Berlins wurde Son>
nacht ein 84jähriger Postsekretär a . D . von seiner Wirtm , e
64jährigen Schaffnerin , erschlagen , weil er zur Erwarmung je
Zimmers Preßkohlen aus der Küche holen wollte . Der Greis
blutete , ehe Hilfe zur Stelle war , während die Mörderin , die
mehrere erhebliche Verletzungen beigebracht hatte , als GefaN!
nach der Charites überführt -wurde.

Schwerin . Beim Schlittschuhlaufen brachen auf dem Zieg
drei Knaben ein und ertranken.

Ein Urenkel Bismarcks . In Heidelberg wurde ein Vism
Urenkel geboren , indem Frau Prof . Dr . Glawe , geb. v. Bisn
eine Enkelin des Kanzlers , einem jungen Sproß das Leben gescf

Gemein sinn im Kriege . 750 Cloppenburger Bürger haben
bereit erklärt , je ein Kind einer Arbeiterfamilie aus der Kri
industr ' e für die Dauer des Krieges unentgeltlich aufzunehmen
zu verpflegen . Dem guten Beispiel haben sich bereits einige a«
oldenburgische Bezirke angeschlossen.

Angebliche vergislung durch Graupen . Es wurde dieser
gemeldet , daß in Szittkehmen im Kreise Goldap die ganze Fa>
e nes Arbeiters nach dem Genuß von Graupen an Vergifte
erlcheinungen erkrankt sei, und daß drei Kinder gestorben w
Die amtliche Untersuchung hat nunmehr sestgestellt , daß eine
rungsmittelvergiftung nicht in Frage komme, sondern wahrsche
Kohlenoxydgasvergiftung.
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